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Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak‚ MA, Kolleginnen und Kollegen 
an den Bundesminister für Soziales‚ Gesundheit‚ Pflege und Konsumenten-
schutz 
betreffend Verwaltungsstrafverfahren aufgrund des COVID-19-Maßnahmenge-
setzes sowie des Epidemiegesetzes 
  
Das COVID-19-Maßnahmengesetz als Rechtsgrundlage für die Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Corona Pandemie wurde mit BGBl. I 104/2020 grundlegend novelliert. 
Seit 26. September 2020 ist es in Kraft. 
Mit 3. November 2020 trat die Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesund-
heit, Pflege und Konsumentenschutz, mit der besondere Schutzmaßnahmen gegen 
die Verbreitung von COVID-19 getroffen werden (COVID-19-Schutzmaßnahmenver-
ordnung – COVID-19-SchuMaV) BGBl. II Nr. 463/2020 in Kraft.  
Um einen Überblick über die bereits in den Voranfragen abgefragte "Straftätigkeit" der 
Behörden aufgrund des Covid-19-Maßnahmengesetzes zu behalten, stellen die unter-
fertigten Abgeordneten folgende 

Anfrage: 

 
A: Verfahren wegen Zuwiderhandeln gegen das COVID-19-Maßnahmengesetz 
und der aufgrund dessen erlassenen Durchführungsverordnungen geltenden 
Verbote und Gebote: 
1. Wie viele Verfahren (angezeigte Personen) wegen Verwaltungsübertretun-

gen wurden seit 26. September 2020 bis zum Stichtag der Anfragebeantwortung 
auf Grundlage von Verordnungen des Bundesministers für Soziales, Gesund-
heit, Pflege und Konsumentenschutz 

a. gemäß § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrecht-
liches Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder 
ein Verkehrsmittels, wie es  gemäß § 3 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

b. gemäß § 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrecht-
liches Betreten/Befahren eines Ortes, wie es gemäß § 4 untersagt ist)? 
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i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

c. gemäß § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrecht-
liches Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung 
gemäß § 3 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

d. gemäß § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrecht-
liches Betreten/Befahren eines Ortes entgegen den in einer Verordnung 
gemäß § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

e. gemäß § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zulassen des 
widerrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Be-
fahren gemäß einer Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

f. gemäß § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zulassen des 
widerrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer 
Verordnung gemäß § 3 oder § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

g. gemäß § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zuwiderhan-
deln gegen eine Ausgangsregelung nach § 5)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

h. gemäß § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zuwiderhan-
deln gegen die Mitwirkungspflichten nach § 9)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

2. Wie viele Verfahren (angezeigte Personen) wegen Verwaltungsübertretun-
gen wurden seit 26. September 2020 bis zum Stichtag der Anfragebeantwortung 
auf Grundlage von Verordnungen der Landeshauptleute 

a. gemäß § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrecht-
liches Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder 
ein Verkehrsmittels, wie es gemäß § 3 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

b. gemäß § 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrecht-
liches Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
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ii.in den einzelnen Bundesländern? 
c. gemäß § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrecht-

liches Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung 
gemäß § 3 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

d. gemäß § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrecht-
liches Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung 
gemäß § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

e. gemäß § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zulassen des 
widerrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Be-
fahren gemäß einer Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

f. gemäß § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zulassen des 
widerrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer 
Verordnung gemäß § 3 oder § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

g. gemäß § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zuwiderhan-
deln gegen eine Ausgangsregelung nach § 5)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

h. gemäß § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zuwiderhan-
deln gegen die Mitwirkungspflichten nach § 9)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

3. Wie viele Verfahren (angezeigte Personen) wegen Verwaltungsübertretun-
gen wurden seit 26. September 2020 bis zum Stichtag der Anfragebeantwortung 
auf Grundlage von Verordnungen der Bezirksverwaltungsbehörden 

a. gemäß § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrecht-
liches Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder 
ein Verkehrsmittels, wie es gemäß § 3 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

b. gemäß § 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrecht-
liches Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

4008/J XXVII. GP - Anfrage (elektr. übermittelte Version) 3 von 15

www.parlament.gv.at



 Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

c. gemäß § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrecht-
liches Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung 
gemäß § 3 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

d. gemäß § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (widerrecht-
liches Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung 
gemäß § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

e. gemäß § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zulassen des 
widerrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Be-
fahren gemäß einer Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

f. gemäß § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zulassen des 
widerrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer 
Verordnung gemäß § 3 oder § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

g. gemäß § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zuwiderhan-
deln gegen eine Ausgangsregelung nach § 5)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

h. gemäß § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz geführt (Zuwiderhan-
deln gegen die Mitwirkungspflichten nach § 9)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

4. Wie viele dieser Verfahren führten zu Verwaltungsstrafen 
a. gemäß § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 

Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels gemäß § 3 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

b. gemäß § 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

c. gemäß § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung ge-
mäß § 3 festgelegten Bedingungen)? 
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i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

d. gemäß § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung ge-
mäß § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

e. gemäß § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wider-
rechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren 
gemäß einer Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

f. gemäß § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wider-
rechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer Ver-
ordnung gemäß § 3 oder § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

g. gemäß § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln ge-
gen eine Ausgangsregelung nach § 5)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

h. gemäß § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln ge-
gen die Mitwirkungspflichten nach § 9)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

5. Wie hoch war die Gesamtsumme der verhängten Geldstrafen 
a. gemäß § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 

Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels wie es gemäß § 3 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

b. gemäß § 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

c. gemäß § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung ge-
mäß § 3 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 
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d. gemäß § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung ge-
mäß § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

e. gemäß § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wider-
rechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren 
gemäß einer Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

f. gemäß § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wider-
rechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer Ver-
ordnung gemäß § 3 oder § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

g. gemäß § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln ge-
gen eine Ausgangsregelung nach § 5)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

h. gemäß § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln ge-
gen die Mitwirkungspflichten nach § 9)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

6. Wie oft wurden die Verstöße gemäß § 50 VStG (Organstrafverfügung) geahndet 
a. iZh mit § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 

Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels wie es gemäß § 3 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

b. iZh mit§ 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

c. iZh mit § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung ge-
mäß § 3 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

d. iZh mit § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung ge-
mäß § 4 festgelegten Bedingungen)? 
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i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

e. iZh mit § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wider-
rechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren 
gemäß einer Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

f. iZh mit § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wider-
rechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer Ver-
ordnung gemäß § 3 oder § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

g. iZh mit § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen 
eine Ausgangsregelung nach § 5)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

h. iZh mit § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen 
die Mitwirkungspflichten nach § 9)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

7. Wie viele Organstrafverfügungen wurden binnen der 14 Tages Frist bezahlt 
a. iZh mit § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 

Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels gemäß § 3 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

b. iZh mit§ 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

c. iZh mit § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung ge-
mäß § 3 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

d. iZh mit § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung ge-
mäß § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 
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e. iZh mit § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wider-
rechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren 
gemäß einer Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

f. iZh mit § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wider-
rechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer Ver-
ordnung gemäß § 3 oder § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

g. iZh mit § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen 
eine Ausgangsregelung nach § 5)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

h. iZh mit § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen 
die Mitwirkungspflichten nach § 9)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

8. Wie viele Organstrafverfügungen wurden binnen der 14 Tages Frist nicht bezahlt 
und resultierten in einer Anzeige an die Verwaltungsstrafbehörde? 

a. iZh mit § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels wie es gemäß § 3 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

b. iZh mit§ 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

c. iZh mit § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung ge-
mäß § 3 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

d. iZh mit § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung ge-
mäß § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 
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e. iZh mit § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wider-
rechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren 
gemäß einer Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

f. iZh mit § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wider-
rechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer Ver-
ordnung gemäß § 3 oder § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

g. iZh mit § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen 
eine  Ausgangsregelung nach § 5)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

h. iZh mit § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen 
die Mitwirkungspflichten nach § 9)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

9. In wie vielen dieser Verfahren wurde vom Beschuldigten ein Rechtsmittel gegen 
den Strafbescheid erhoben 

a. iZh mit § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels wie es gemäß § 3 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

b. iZh mit§ 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

c. iZh mit § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung ge-
mäß § 3 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

d. iZh mit § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung ge-
mäß § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 
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e. iZh mit § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wider-
rechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren 
gemäß einer Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

f. iZh mit § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wider-
rechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer Ver-
ordnung gemäß § 3 oder § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

g. iZh mit § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen 
eine Ausgangsregelung nach § 5)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

h. iZh mit § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen 
die Mitwirkungspflichten nach § 9)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

10. Wie viele dieser Rechtmittelverfahren führten zu einer: 
a. Aufhebung des Strafbescheids 

i.iZh mit § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtli-
ches Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts 
oder ein Verkehrsmittels wie es gemäß § 3 untersagt ist)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

ii.iZh mit§ 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

iii.iZh mit § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtli-
ches Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verord-
nung gemäß § 3 festgelegten Bedingungen)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

iv.iZh mit § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtli-
ches Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verord-
nung gemäß § 4 festgelegten Bedingungen)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 
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v.iZh mit § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wi-
derrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betre-
ten/Befahren gemäß einer Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt 
ist)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

vi.iZh mit § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wi-
derrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in 
einer Verordnung gemäß § 3 oder § 4 festgelegten Bedingungen)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

vii.iZh mit § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln 
gegen eine Ausgangsregelung nach § 5)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

viii.iZh mit § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln 
gegen die Mitwirkungspflichten nach § 9)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

b. Abänderung des Strafbescheids 
i.iZh mit § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtli-

ches Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts 
oder ein Verkehrsmittels wie es gemäß § 3 untersagt ist)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

ii.iZh mit§ 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

iii.iZh mit § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtli-
ches Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verord-
nung gemäß § 3 festgelegten Bedingungen)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

iv.iZh mit § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung 
gemäß § 4 festgelegten Bedingungen)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 
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v.iZh mit § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wi-
derrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betre-
ten/Befahren gemäß einer Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt 
ist)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

vi.iZh mit § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wi-
derrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in 
einer Verordnung gemäß § 3 oder § 4 festgelegten Bedingungen)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

vii.iZh mit § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln 
gegen eine Ausgangsregelung nach § 5)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

viii.iZh mit § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln 
gegen die Mitwirkungspflichten nach § 9)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

c. Korrektur der Strafhöhe? 
i.iZh mit § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtli-

ches Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts 
oder ein Verkehrsmittels gemäß § 3 untersagt ist)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

ii.iZh mit§ 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

iii.iZh mit § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtli-
ches Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verord-
nung gemäß § 3 festgelegten Bedingungen)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

iv.iZh mit § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtli-
ches Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verord-
nung gemäß § 4 festgelegten Bedingungen)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 
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v.iZh mit § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wi-
derrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betre-
ten/Befahren gemäß einer Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt 
ist)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

vi.iZh mit § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wi-
derrechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in 
einer Verordnung gemäß § 3 oder § 4 festgelegten Bedingungen)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

vii.iZh mit § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln 
gegen eine Ausgangsregelung nach § 5)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

viii.iZh mit § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln 
gegen die Mitwirkungspflichten nach § 9)? 

1. bundesweit? 
2. in den einzelnen Bundesländern? 

11. In wie vielen dieser Verfahren gem § 3 Abs 1 COVID-19-Maßnahmengesetz wurde 
von der zuständigen Behörde das Verfahren eingestellt? 

a. iZh mit § 8 Abs 1 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts oder ein 
Verkehrsmittels wie es gemäß § 3 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

b. iZh mit § 8 Abs 1 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, der gemäß § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

c. iZh mit § 8 Abs 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung ge-
mäß § 3 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

d. iZh mit § 8 Abs 2 Z 2 COVID-19-Maßnahmengesetz (widerrechtliches 
Betreten/Befahren eines Ortes, entgegen den in einer Verordnung ge-
mäß § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 
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e. iZh mit § 8 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wider-
rechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, dessen Betreten/Befahren 
gemäß einer Verordnung nach § 3 oder § 4 untersagt ist)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

f. iZh mit § 8 Abs 4 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zulassen des wider-
rechtlichen Betretens/Befahrens eines Ortes, entgegen den in einer Ver-
ordnung gemäß § 3 oder § 4 festgelegten Bedingungen)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

g. iZh mit § 8 Abs 5 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen 
eine Ausgangsregelung nach § 5)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

h. iZh mit § 8 Abs 6 COVID-19-Maßnahmengesetz (Zuwiderhandeln gegen 
die Mitwirkungspflichten nach § 9)? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

B: Verfahren wegen zuwiderhandeln gegen durch das EpidemieG und der auf-
grund dessen erlassenen Durchführungsverordnungen geltenden Verbote und 
Gebote:  
1. Wie viele Anzeigen (angezeigte Personen) wegen Verwaltungsübertretun-

gen wurden seit 26. September 2020 bis zum Stichtag der Anfragebeantwortung 
auf Grundlage von § 40 EpidemieG  

a. bundesweit erstattet? 
b. in den einzelnen Bundesländern erstattet? 

2. Wie viele Verfahren wegen Verwaltungsübertretungen wurden seit 26. September 
2020 bis zum Stichtag der Anfragebeantwortung auf Grundlage von § 40 Epide-
mieG 

a. bundesweit eingeleitet? 
b. in den einzelnen Bundesländern eingeleitet? 

3. Wie viele dieser Verfahren auf Grundlage von § 40 EpidemieG führten zu Verwal-
tungsstrafen 

a. bundesweit? 
b. in den einzelnen Bundesländern? 

4. Wie hoch war die Gesamtsumme der auf Grundlage von § 40 EpidemieG ver-
hängten Geldstrafen 

a. bundesweit? 
b. in den einzelnen Bundesländern? 

5. Bei wie vielen dieser Verfahren auf Grundlage von § 40 EpidemieG wurde nach 
§ 50 VStG (Organstrafverfügung) vorgegangen 
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a. bundesweit? 
b. in den einzelnen Bundesländern? 

6. Wie viele Organstrafverfügungen wurden binnen der 14 Tages Frist bezahlt? 
a. bundesweit? 
b. in den einzelnen Bundesländern? 

7. Wie viele Organstrafverfügungen wurden binnen der 14 Tages Frist nicht be-
zahlt und resultierten in einer Anzeige an die Verwaltungsstrafbehörde? 

a. bundesweit? 
b. in den einzelnen Bundesländern? 

8. In wie vielen dieser Verfahren auf Grundlage von § 40 EpidemieG wurde vom Be-
schuldigten ein Rechtsmittel gegen den Strafbescheid erhoben? 

a. bundesweit? 
b. in den einzelnen Bundesländern? 

9. Wie viele dieser Rechtsmittelverfahren führten zu einer: 
a. Aufhebung des Strafbescheids? 

i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

b. Abänderung des Strafbescheids? 
i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

c. Korrektur der Strafhöhe? 
i.bundesweit? 
ii.in den einzelnen Bundesländern? 

10. In wie vielen dieser Verfahren auf Grundlage von § 40 EpidemieG wurde von der 
zuständigen Behörde das Verfahren eingestellt? 

a. bundesweit? 
b. in den einzelnen Bundesländern? 

Um Beantwortung der einzelnen Fragen in konsolidierter, tabellarischer und maschinenlesba-
rer Form wird ersucht! 
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